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Niederschrift über die 10. Sitzung 
der Gemeindevertretung 

 
am Freitag, den 24.03.2017 

Rathaus Glashütten 
Saal 

Beginn: 20:00 Uhr, Ende: 22:40 Uhr 
gesetzliche Mitgliederzahl 23, davon 18 anwesend 

 

 
 
Stimmberechtigt / anwesend: 
 
Frau Heike Kolter Vorsitzende  
 

Herr Christoph Barth   
Herr Tim Böttger   
Herr Lothar Dalitz   
Herr Klaus Hindrichs   
Herr Matthias Högn   
Herr Dr. Stefan John   
Frau Ingrid Keller   
Frau Karin Kempf   
Herr Christoph Klomann   
Frau Dunja Mangold   
Herr Lothar Müller   
Frau Sabine Petzold   
Frau Dr. Gudrun Radtke   
Frau Angelika Röhrer   
Herr Heiko Scheurich   
Herr Lutz Schiermeyer  ab 20:08 Uhr 
Frau Sabrina Stillger   
 

 
Stimmberechtigt / entschuldigt: 
 
Herr Elmar Gräber  entschuldigt 
Herr Kristian Klasen  entschuldigt 
Herr Maximilian Matzack  entschuldigt 
Frau Carmen Mildenberger  entschuldigt 
Frau Sinah-Sophia Ness  entschuldigt 
 

 
Nicht stimmberechtigt / anwesend: 
 
Gemeindevorstand: 
 
Frau Brigitte Bannenberg Bürgermeisterin  
 

Herr Herbert Freudl   
Herr Benno Hofmann   
Frau Claudia Strub   
 

  
 

Verwaltung: 
 
Frau Andrea Kasperczyk 
Herr Holger Gottschalk 

Amt für Finanzen zu TOP 5 
Schriftführer 

 

 



Niederschrift 10. Sitzung 2 von 12 

 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder der Gemeindevertretung, die 
Mitglieder des Gemeindevorstandes, den Vertreter der Presse, die anwesenden Zuhörer und 
die Mitarbeiter der Verwaltung. 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden mit Schreiben vom 13.03.2017 unter Mittei-
lung der Tagesordnung für Freitag, den 24.03.2017 um 20:00 Uhr eingeladen. 
 
Die Gemeindevertretung ist nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit, dass sie ihren 
Antrag gemäß der DS-Nr.: 81/GV zurückzieht. 
 
 

Sitzungsverlauf: 
 
 

1. Mitteilungen der Vorsitzenden 
 

Die Vorsitzende bittet alle Anwesenden die Mobiltelefone aufgrund der Funkmikrophone ab-
zuschalten.  
 
Die Vorsitzende stellt fest, dass Aufnahmen in Bild und Ton unzulässig sind. Die CDU-
Fraktion stellt zu den Funkmikrophonen fest, dass bei der Anschaffung von iPads im Jahre 
2018 die Technik zu überprüfen ist.  
 
Für Donnerstag, den 18.05.2017 ist eine Bürgerversammlung in Schloßborn geplant. 
 
Die für den 22.06.2017 vorgesehene Sitzung der Gemeindevertretung soll auf den 
29.06.2017 verschoben werden. Dies bedeutet aber, dass Antragsfrist der 15.06.2017 (Fron-
leichnam) wäre. Darüber hinaus bleibt die Verwaltung am Freitag, dem 16.06.2017, komplett 
geschlossen. Die Vorsitzende schlägt daher vor, die Fristen für die geplante Sitzung am 
22.06.2017 zugrunde zu legen. Dies würde bedeuten, dass Antragsfrist der 07.06.2017 wä-
re. Die Vorsitzende bittet bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 11.05.2017 
um Mitteilung, ob die Mitglieder der Gemeindevertretung mit der vorgeschlagenen Regelung 
einverstanden sind. 
 
Mit Schreiben vom 22.03.2017 hat Frau Jutta Nothacker aus gesundheitlichen Gründen um 
Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit als ehrenamtliche Beigeordnete der 
Gemeinde Glashütten gebeten. Frau Kolter wünscht im Namen der Mitglieder der Gemein-
devertretung Frau Nothacker eine „Gute Besserung“. 
 
Die Vorsitzende teilt weiter mit, dass sie folgende Drucksachen wie folgt verwiesen hat: 
 
 Bauvoranfrage auf Bebaubarkeit des Grundstücks – Neubau eines Einfamilien-

Wohnhauses mit Garage im Ortsteil Glashütten, Auf der Platt 37, Flur 9, Flur-
stück 418/4, an den Bau- und Siedlungsausschuss; 
siehe DS-Nr.: 94/BSA 
 

 EU-weite Ausschreibung der Abfallentsorgung an den Haupt- und Finanzausschuss; 
siehe DS-Nr.: 95/GV 

 
 Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskreises über die Prü-

fung der Jahresrechnung der Gemeinde Glashütten für das Haushaltsjahr 2010 an den 
Haupt- und Finanzausschuss; 
siehe DS-Nr.: 96/GV 
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 Umsetzung der europäischen "INSPIRE" Richtlinie im Hochtaunuskreis an den Haupt- 
und Finanzausschuss; 

 siehe DS-Nr.: 97/GV 
 
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Frau Bürgermeisterin Bannenberg teilt mit, dass der neue Wehrführer von Schloßborn, Herr 
Marc Schmitt, zwischenzeitlich in sein Amt eingeführt wurde. Der bisherige Wehrführer Herr 
Sascha Fetzberger wurde verabschiedet. 
 
Für die Erhaltung der konservierten Waldglasofenanlage „An der Emsbachschlucht“ hat die 
Gesellschafterversammlung der Limeserlebnispfad gGmbH entsprechende Mittel zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Am 22.04.2017 findet die diesjährige Waldreinigungsaktion statt. 
 
Nach den Ausführungen von Frau Bannenberg konnten zwischenzeitlich ehrenamtlich Fah-
rer für Fahrten zum Einkaufen und Arztbesuche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 
gefunden werden. Die Fahren finden einmal pro Woche statt. 
 
Frau Bannenberg teilt mit, dass der Gemeindevorstand in seiner letzten Sitzung einen Auf-
trag für die Überarbeitung bzw. Neuaufstellung der Vergabeordnung gemäß dem aktuellen 
Vergaberecht vergeben hat. Sie stellt hierzu fest, dass aufgrund der umfangreichen gesetzli-
chen Vorgaben – die nächsten Änderungen sind bis zum Sommer 2017 zu erwarten – auch 
andere Kommunen sich externer Berater bedienen. 
 
Zum neuen „Salzsilo“ teilt Frau Bannenberg mit, dass noch im März mit den Arbeiten für das 
Fundament begonnen wird. 
 
Die Gemeinde Glashütten hat von der syna AG eine Gutschrift über rd. 34.000,00 € erhalten. 
Es handelt sich hierbei um außerplanmäßige Einnahmen. 
 
3. EU-weite Ausschreibung der Abfallentsorgung; 

hier: Beratung und Beschlussfassung 
95/GV/XVIII 

 

Frau Röhrer gibt einen Überblick über die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss. Frau 
Bürgermeisterin Bannenberg stellt fest, dass die Anzahlen der maximal möglichen Abfuhren 
mit in den § 15 des Satzungsentwurfes aufgenommen werden sollen. 
 
Redaktionell stellt die FWG-Fraktion fest, dass der § 17 Abs. 7 wie folgt ergänzt werden 
muss: 
 
Papiergefäße bis Zuteilung eines 240 l-Gefäßes. 
 
Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FWG stellen Änderungsanträge: 
 
Die CDU-Fraktion stellt zunächst den Geschäftsordnungsantrag auf Rückverweisung in den 
Haupt- und Finanzausschuss. Hierüber wird abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
3 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit wird die DS-Nr.: 95/GV und die DS-Nr.: 109/GV/HFA nicht mehr im Haupt- und Fi-
nanzausschuss beraten. 
 
Danach werden folgende Abstimmungen durchgeführt: 
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1. Änderungsantrag der FWG-Fraktion, der wie folgt lautet: 
 
„Im Entwurf der Abfallsatzung (gültig ab 2018) ist zur Verdeutlichung im § 5 Abs. 5 der letzte 

Satz „Pro Haushalt erfolgt die Abholung max. 2mal im Jahr“ durch folgende Formulierung zu 

ersetzen: 

 

Pro Haushalt ist die Abholung maximal 2mal im Jahr in der Grundgebühr gemäß 

§ 17 Abs. 1 enthalten. Weitere Abfuhren werden gesondert abgerechnet. 

 

Gleichzeitig wird auch der vorletzte Satz im § 10 Abs. 3 entsprechend geändert.  Statt bisher 

„ Die Sperrmüllabholung ist je Haushalt auf 2 Termine pro Jahr begrenzt.“ soll es lauten: 

 

Pro Haushalt ist die Abholung maximal 2mal im Jahr in der Grundgebühr gemäß  

§ 17 Abs. 1 enthalten. Weitere Abfuhren werden gesondert abgerechnet.“ 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist der Änderungsantrag der FWG-Fraktion beschlossen. 
 
2. Änderungsantrag der CDU-Fraktion, der wie folgt lautet: 
 
1) Die Ausschreibung  berücksichtigt neben dem 4-wöchigen Entleerungsintervall  der 

Restmülltonne ebenso einen 2-wöchigen Entleerungsintervall. Dies gilt für die Behäl-
tervolumen 120 Liter und 240 Liter. 

 
2) Die Ausschreibung berücksichtigt  neben dem 4- wöchigen Entleerungsintervall der 

Papiertonne ebenso einen 8- wöchigen Entleerungsintervall. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
4 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen 
 
Damit ist der Änderungsantrag der CDU-Fraktion abgelehnt. 
 
3. Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der wie folgt lautet: 
 
1.) Die Gemeindevertretung beschließt auf Grundlage des beigefügten Entwurfes der Ab-

fallsatzung die EU - weite Ausschreibung zur Abfallentsorgung zum 01.01.2018 durchzu-
führen. 

 
2.) Für Haushalte, in denen Windelabfall durch Kleinkinder oder pflegebedürftige Personen 

anfällt, stellt die Gemeinde an zentraler Stelle eine zweiwöchentliche kostenfreie Entsor-
gungsmöglichkeit zur Verfügung. Dabei gehen wir davon aus, dass der Abfuhrrhythmus 
als § 15 Abs. 8 in dem Satzungsentwurf integriert ist. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
14 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen 
 
Damit ist der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. 
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Über die DS-Nr.: 109/GV/HFA wird daher nicht mehr abgestimmt. 
 
4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 22.11.2016 bezüg-

lich der Einrichtungen einer Grünschnitt-Ecke, eine Einführung von 
Mehrkammerfahrzeugen, Einführung des Abrechnungssystems mit-
tels Chip und verbesserte Aufklärung der Bevölkerung; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

81/GV/XVIII 

 

 
5. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskrei-

ses über die Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Glashütten 
für das Haushaltsjahr 2010; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

96/GV/XVIII 

 

Über die DS-Nr.: 110/GV/HFA, die wie folgt lautet, wird abgestimmt: 
 
Der Schlussbericht zur Jahresrechnung 2010 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises geprüfte Jahresrechnung für das 
Haushaltsjahr 2010 wird genehmigt. Dem Gemeindevorstand wird gemäß § 114 der Hessi-
schen Gemeindeordnung Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit ist die DS-Nr.: 110/GV/HFA beschlossen. 
 
6. Umsetzung der europäischen "INSPIRE" Richtlinie im Hochtaunus-

kreis; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

97/GV/XVIII 

 

Über die DS-Nr.: 111/GV/HFA, die wie folgt lautet, wird abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung ermächtigt die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem 
Hochtaunuskreis die EU Inspire-Richtlinie umzusetzen. 
 
Hierfür wird zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Kreis eine entsprechende Verwal-
tungsvereinbarung, gemäß Muster, abgeschlossen, die die Zusammenarbeit und die Vertei-
lung der anfallenden Kosten regelt bzw. den gegenseitigen Austausch der notwendigen Da-
ten zusichert. 
Die ermittelten bzw. tatsächlichen Gesamtkosten der Jahre 2017 bis 2021 werden wie folgt 
auf den Kreis sowie auf die 13 Kommunen verteilt: 
 

 Ein Grundbetrag von 33% der Gesamtkosten wird hälftig vom Kreis und die weiteren 
50 % zu gleichen Teilen auf alle 13 Kommunen umgelegt. 

 
 67% der Gesamtkosten trägt zu 50% der Kreis - die weiteren 50% werden gewichtet 

nach dem Einwohnerschlüssel zum Stichtag 31.12.2015 auf die Kommunen umge-
legt. 

 
 Den sich hieraus ergebenden jährlichen Umlagebeiträgen für die Jahre 2017 bis 

2021, ausweislich der Anlage 3 „Umlagebeiträge“, wird zugestimmt.  
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Als weitere Grundlage zur Umsetzung wird der Hochtaunuskreis dem GDI-Südhessen, mit 
allen damit verbundenen Rechten und Pflichten, beitreten. Der dafür anzusetzende Mit-
gliedsbeitrag beträgt zurzeit 12.000 EUR pro Jahr und ist in den Gesamtkosten entspre-
chend berücksichtigt. 
 
Weiter wird der Hochtaunuskreis für alle Beteiligten einen sogenannten IKZ-Förderantrag, 
gemäß Muster, stellen, der einen erheblichen Teil der Kosten in den ersten 5 Jahren absi-
chert. 
 
Der auf die Gemeinde Glashütten entfallende Betrag für das Jahr 2017 in Höhe von 405,84 € 
muss erst im Haushaltsjahr 2018 entrichtet werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit ist die DS-Nr.: 111/GV/HFA beschlossen. 
 
7. 1. Änderung der Friedhofsordnung der Gemeinde Glashütten; 

hier: Beratung und Beschlussfassung 
98/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt fest, dass die beigefügte 1. Änderung der Friedhofsordnung der 
Gemeinde Glashütten ergänzt, bzw. berichtigt werden muss (u. a. § 29). 
 
Die Drucksache wird daher zurückgezogen. 
 
8. 7. Änderung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Glashütten; 

hier: Beratung und Beschlussfassung 
99/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt zunächst fest, dass der § 28 der 7. Änderung nicht nur die Änderun-
gen, sondern auch die übrigen Gebühren beinhalten sollte. 
 
Die FWG-Fraktion stellt grundsätzlich zu der Fäkalschlammentsorgung folgenden Antrag: 
 
Die Gebühren für die Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen sowie der geschlosse-
nen Gruben im Gemeindegebiet sind jeweils bei der jährlichen Gebührenbedarfsberechnung 
Abwasser zu behandeln. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist der Antrag der FWG-Fraktion beschlossen. 
 
Anschließend wird über die DS-Nr.: 99/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die 7. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der 
Gemeinde Glashütten gemäß der beigefügten Anlage zuzüglich der Ergänzungen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist die DS-Nr.: 99/GV mit den Änderungen beschlossen. 
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9. Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Glashütten II, 
OT Schloßborn 

100/GV/XVIII 

 

Auf Nachfrage der CDU-Fraktion wird mitgeteilt, dass das Amtsgericht die Dauer der Wahl-
zeit bestimmt. 
 
Die Vorsitzende fragt nach, ob eine geheime Abstimmung gewünscht ist. Dies wird nicht be-
antragt. 
 
Über die DS-Nr.: 100/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Amtsgericht Königstein im Taunus, Herrn Werner  
Gulden, Burgstraße 3, 61479 Glashütten, zum Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht  
Glashütten II, OT Schloßborn, vorzuschlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist die DS-Nr.: 100/GV beschlossen. 
 
10. Wahl eines Ortsgerichtsschöffen für das Ortsgericht Glashütten III, 

OT Oberems 
101/GV/XVIII 

 

Auf Nachfrage der CDU-Fraktion wird mitgeteilt, dass das Amtsgericht die Dauer der Wahl-
zeit bestimmt. 
 
Die Vorsitzende fragt nach, ob eine geheime Abstimmung gewünscht wird. Dies wird nicht 
beantragt. 
 
Über die DS-Nr.: 101/GV, die wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Amtsgericht Königstein im Taunus, Herrn Werner  
Hannemann, Hauptstraße 32, 61479 Glashütten, zum Ortsgerichtsschöffen für das Ortsge-
richt Glashütten III, OT Oberems, vorzuschlagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig (Zustimmung) 
 
Damit ist die DS-Nr.: 101/GV beschlossen. 
 
11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 12.01.2017 bezüg-

lich der Ergebnisse der Prüfung zur Eigenbeförsterung vorzulegen 
und Klärung der Kündigungsfristen für die bisherige Beförsterung 
durch HessenForst; 
hier Beratung und Beschlussfassung 

102/GV/XVIII 

 

Frau Bürgermeisterin Bannenberg gibt einen ausführlichen Sachstandsbericht bezüglich der 
Waldbewirtschaftung. Sie verweist u.a. auf das Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf 
zur Vermarktung. 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zieht darauf hin ihren Antrag zurück. 
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12. Gemeinsamer Antrag der FDP-Fraktion, der SPD-Fraktion und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 21.02.2017 bezüglich der Ände-
rung der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

103/GV/XVIII 

 

Die FWG-Fraktion stellt zunächst redaktionell fest, dass es unter Punkt 5 lauten muss:  
 
Des Weiteren wird § 22 durch einen Absatz „5“ ergänzt… 
 
Die CDU-Fraktion stellt einen Änderungsantrag, die zu ändernden Punkte in zwei Blöcke 
abzustimmen. 
 
Zunächst wird über den Block 1 des Änderungsantrages der wie folgt lautet, abgestimmt: 
 
1. § 8 Abs. 3 erhält folgende Ergänzung (nach „...Beschlüsse.“): „Der Ältestenrat tagt in 

der Regel nicht öffentlich.“ 
 

2. § 9 Abs. 1 wird im ersten Satz „ alle zwei Monate“ ersetzt durch „sechsmal im Jahr“. 
 

3. § 15 Abs. 1 wird ergänzt (nach „...Zusatzfragen zu gestatten.“) durch „Eine Erörterung 
der Beantwortung findet nicht statt.“ 

 
5. § 22 Abs. 2 wird ergänzt (nach „...Antrag abstimmen.“) durch:  

„Dieser gilt als angenommen, wenn niemand widersprochen hat.“  
 

7 § 24 ist im Abs. 2 der erwähnte HGO-Paragraf zu ändern in:  
„§ 39 a Abs. 3 Satz 3 HGO“. 
 

8 § 27 Abs. 3 lautet ab Satz 2: „Gleichzeitig sind den Gemeindevertreterinnen und Ge-
meindevertretern sowie den Mitgliedern des Gemeindevorstandes Abschriften zu-
zuleiten. Dies kann auch durch elektronische Datenübertragung erfolgen, wenn dies 
zwischen der oder dem Vorsitzenden und der Gemeindevertreterin und dem Ge-
meindevertreter bzw. den Mitgliedern des Gemeindevorstandes zuvor vereinbart 
wurde.“  
 

9 Die Änderungen treten mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit ist der erste Block beschlossen. 
 
Danach wird über den zweiten Block des Änderungsantrages, der wie folgt lautet, abge-
stimmt: 
 
4. § 21 Abs. 5 wird wie folgt geändert: „Jede Gemeindevertreterin/ jeder Gemeindever-

treter soll zu einem Tagesordnungspunkt nur einmal maximal 8 Minuten sprechen 
(bei der Haushalts-beratung 15 Minuten). Hiervon ausgenommen ist: 

a) die Gegenrede - maximal 3 Minuten 
b) das Schlusswort der Antragstellerin/des Antragstellers - maximal 3 Minuten 
c) Fragen zur Klärung von Zweifeln - maximal 3 Minuten 
d) Persönliche Erwiderungen - maximal 3 Minuten 
 
5. Des Weiteren wird § 22 durch einen Abs. 3 ergänzt mit dem Wortlaut: „ Für Anträge zur 

Geschäftsordnung einschließlich Begründung sowie für die Gegenrede beträgt die 
Redezeit jeweils höchstens 3 Minuten.“ 
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6. § 23 wird mit einem Abs. 3 ergänzt, der wie folgt lautet: „Die Redezeit für persönliche 

Erwiderungen und persönliche Erklärungen beträgt höchstens 3 Minuten. Eine Be-
ratung findet nicht statt.“ 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
13 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen 
 
Damit ist der zweite Block beschlossen. 
 
13. Antrag der CDU-Fraktion vom 08.03.2017 bezüglich der Einbringung 

des Haushaltsplanentwurfes 2018 im September 2017; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

104/GV/XVIII 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass der Hessische Städte- und Gemeindebund auf Anfrage mitteil-
te, dass die Gemeindevertretung dem Gemeindevorstand keine Frist für die Einbringung des 
Haushaltes setzen kann. Die Gemeindevertretung kann dies höchstens bitten bzw. wün-
schen. In diesem Zusammenhang teilte der Hessische Städte- und Gemeindebund nach den 
Ausführungen der Vorsitzenden weiter mit, dass es sich bei dem § 97 Abs. 4 HGO um eine 
„Soll-Bestimmung“ handelt. 
Die CDU-Fraktion hat daraufhin ihren Antrag zurückgezogen. 
 
14. Antrag der CDU-Fraktion vom 08.03.2017 bezüglich eines Konzeptes 

zur Ergänzung des Angebotes des öffentlichen Nahverkehrs zwi-
schen den Ortsteilen; 
hier: Beratung und Beschlussfassung 

105/GV/XVIII 

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt zu der DS-Nr.: 105/GV einen Ergänzungsantrag. 
 
Die FWG-Fraktion stellt anschließend den Geschäftsordnungsantrag auf Verweisung in den 
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur und Jugend. 
 
Hierüber wird zunächst abgestimmt: 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
6 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen, 2 Enthaltung 
 
Damit wird der Antrag nicht verwiesen. 
 
Anschließend wird über den Antrag der CDU-Fraktion gemäß der DS-Nr.: 105/GV, ein-
schließlich des Ergänzungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die wie folgt lau-
ten, abgestimmt:  
 
Der Gemeindevorstand soll in Anlehnung an das Pilotprojekt „Mitfahrerbank“ ein Konzept 
ausarbeiten, welches das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs zwischen unseren Ortstei-
len ergänzt. Bei breiter Akzeptanz soll in einem der nächsten Schritte geprüft werden, ob das 
Konzept in Anbindung angrenzender Kommunen zu unserer Gemeinde erweitert werden 
kann. 
 
Das Pilotprojekt Mitfahrerbank ist von der Gemeinde in geeigneter Art und Weise so zu be-
werben, dass möglichst alle Bürger der Gemeinde Kenntnis davon erlangen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
9 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 4 Enthaltung 



Niederschrift 10. Sitzung 10 von 12 

 
Damit ist die DS-Nr.: 105/GV einschließlich des Ergänzungsantrages der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen beschlossen. 
 
15. Zusatzanfrage der CDU-Fraktion zur Sitzung der Gemeindevertre-

tung am 16.09.2016 bezüglich der Errichtung von Parkplätzen an der 
Hauptstraße im Ortsteil Oberems; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

63/GV/XVIII 

 

 
Anfrage: 
 
Voraberläuterung: 
 
Die Antwort des Gemeindevorstandes zur der Anfrage der CDU-Fraktion vom 31.05.2016, 
dass die errichteten Parkplätze nicht im gemeindlichen Haushalt veranschlagt worden sind, 
lässt nur den Schluss zu, dass die Finanzierung im Rahmen der Baumaßnahme „Erlenblick“ 
über die Hessische Landgesellschaft erfolgt ist. Es ergibt sich daher die folgende Zusatzfra-
ge: 
 

Wurde/Wird die Errichtung der Parkplätze an der Hauptstraße/Oberems den Anwoh-
nern des Neubaugebietes „Erlenblick“ in Form höherer Erschließungskosten in Rech-
nung gestellt oder wurde/wird die Abrechnung der Hessischen Landgesellschaft um 
den Betrag zur Finanzierung der Errichtung der Parkplätze erhöht, so dass alle Bür-
ger der Gemeinde die Baumaßnahme zahlen müssen? 
 

Beantwortung durch den Gemeindevorstand: 
 
Zur Voraberläuterung der CDU-Fraktion weist der Gemeindevorstand darauf hin, dass be-
reits im Zuge der Beantwortung der ursprünglichen Anfrage mitgeteilt wurde, dass die Bau-
maßnahme über die Hessische Landgesellschaft im Rahmen der „Anlage 2“ – Baugebiet Auf 
dem Schweinsstück – abgewickelt wurde. Zur Zusatzanfrage weist der Gemeindevorstand 
darauf hin, dass die Erschließungsmaßnahme seitens der Hessischen Landgesellschaft kal-
kuliert wurde und die hierfür veranschlagten Kosten in die Verkaufspreise für die Grundstü-
cke „Erlenblick“ eingeflossen sind. 
 
Von den Erschließungsbeiträgen, die in die Maßnahme eingeflossen sind, wurden alle Leis-
tungen für die Erschließung – Wasserversorgung, Entwässerung, Straßenbau, Gehwege, 
Straßenbeleuchtung und auch Stellplatzflächen, die im Gebietsbereich hergestellt wurden, 
finanziert. 
 
Eine abschließende Berechnung der Erschließungsanlagen wird der Gemeinde von der 
Hessischen Landgesellschaft noch überreicht. Zwischenzeitlich wurde uns von der HLG mit-
geteilt, dass die Kosten für die Herstellung der Parkplätze 3.050,52 € betragen haben. 
 
Im Nachgang hat die Hessische Landgesellschaft mitgeteilt, dass die Erschließung auf der 
Grundlage der Kostenschätzung vom Mai 2006 angesetzt wurde. Seinerzeit wurde mit Kos-
ten in Höhe von 1.759.100,00 € gerechnet. Auf dieser Grundlage wurde dann auch der Ver-
kaufspreis in Höhe von 240,00 €/m² von der Gemeinde beschlossen. 
 
Wie die Hessische Landgesellschaft mitteilt, sind bisher für die Erschließung Kosten in Höhe 
von 1.718.196,42 € angefallen, wobei hier sogar noch zusätzliche Kosten für die Rechtsbei-
stände enthalten sind. Demnach wurde das Baugebiet insgesamt kostengünstiger erschlos-
sen als seinerzeit angenommen wurde.  
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Weiterhin geht hieraus klar hervor, dass die Kosten für die Stellplatzbefestigung in den Ver-
kaufspreisen der Grundstücke enthalten sind und der Allgemeinheit hierdurch keine Kosten 
entstehen. 
 
16. Anfrage der CDU-Fraktion vom 08.03.2017 bezüglich des "Bundes-

verkehrswegeplanes 2030"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

106/GV/XVIII 

 

Wir bitten um eine Sachstandsinformation zum Thema „Bundesverkehrswegeplan 
2030_Maßnahme B8-G40-HE“ entsprechend der Beantwortung folgender Fragen: 
 
Der Presse war im Februar 2017 zu entnehmen, dass der Planfeststellungsbeschluss für die 
aktuelle Variante der B8-Umgehung von dem hess. Verkehrsminister unterzeichnet wurde. 
Damit geht das Projekt in die Realisierungsphase. Voraussichtlich werden die Unterlagen 
noch im März 2017 ausgelegt, womit eine einmonatige Klagefirst einhergeht. 
In dem Beschluss zum gemeinsamen Änderungsantrag vom 29.04.2016 zur Drucksache 
22/GV/XVIII durch Bündnis 90/Grüne, SPD und FDP wurde ausgeführt, dass sich die Ge-
meinde ausdrücklich bereiterklärt, konstruktiv an der Erarbeitung von alternativen Möglich-
keiten mitzuwirken. 
 

1. Welche alternativen Vorschläge sind bisher erarbeitet worden? 
 

2. Welche Maßnahmen plant der Gemeindevorstand innerhalb der einmonatigen Klage-
frist? 

 
Antwort des Gemeindevorstandes: 
 
Nach Auffassung des Gemeindevorstandes ist es der CDU-Fraktion entgangen, dass es sich 
bei den Presseveröffentlichungen um die geplante Maßnahme und den Feststellungsbe-
schluss zur Umgehungsstraße der Stadt Bad Camberg handelt.  
 
Insofern wird zur Frage 1 mitgeteilt, dass das Land Hessen bislang noch nicht mit einer mög-
lichen Planung auf die Gemeinde Glashütten zugekommen ist. 
 
Zu 2 
 
Der Gemeindevorstand hat nicht die Absicht, gegen die geplante B8 Umgehung von Bad 
Camberg zu klagen. 
 
Frau Bannenberg gibt danach noch weitere ausführliche Informationen. So stellt sie u.a. zur 
weiteren Vorgehensweise der Gemeinde fest, dass noch ein Schreiben an das zuständige 
Ministerium und an Hessen-Mobil mit dem Ziel verfasst werden soll, dass dieses Projekt 
möglichst aufgeschoben wird, bzw. mit einer möglichst niedrigen Priorität versehen wird.  
 
Frau Bannenberg stellt weiterhin ausdrücklich fest, dass ohne die Stadt Königstein im 
Taunus keine Lösungen erfolgen kann. 
 
17. Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich der Kosten-

struktur der Kindergärten; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

107/GV/XVIII 

 

Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
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18. Anfrage der CDU-Fraktion vom 09.03.2017 bezüglich verschiedener 
Fragen zum Thema "Bebauungsplan - Über dem Seegrund"; 
hier: Beantwortung durch den Gemeindevorstand 

108/GV/XVIII 

 

 
Eine Beantwortung liegt noch nicht vor. 
 
Nach Schluss der Sitzung: 
 
Fragen aus dem Publikum: 
 
Die Fragen werden – soweit wie möglich – beantwortet. 
 
Die Vorsitzende ausgefertigt: 
  
  
gez. Heike Kolter  
 Holger Gottschalk 

Schriftführer 
 
Anlage 
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